
WEG Verwaltung:

Was ist ein Verwaltungsbeirat?

Die Wohnungseigentümer können durch 
Stimmenmehrheit die Bestellung eines 
Verwaltungsbeirates beschließen. Der Verwaltungsbeirat 
besteht aus einen Wohnungseigentümer als Vorsitzenden 
und zwei weiteren Wohnungseigentümer als Beisitzern, 
§ 29 Wohneigentumsgesetz.
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Diese Themen sind keine Rechtsberatung.
Inter-Wohnungen UG (haftungsbeschränkt)
übernimmt keine Haftung.


